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(54) NUTZFAHRZEUGÜBERWACHUNGSSYSTEM

(57) Nutzfahrzeugüberwachungssystem (1), insbe-
sondere Nutzfahrzeuganhängerüberwachungssystem,
umfassend ein Nutzfahrzeugsubsystem (10) und ein
Zentralsystem (80), wobei das Nutzfahrzeugsubsystem
(10) auf/an einem Teil eines Nutzfahrzeugs (2), insbe-
sondere einem Nutzfahrzeuganhänger, angeordnet ist
und/oder anordenbar ist, wobei das Zentralsystem (80)
eine Verarbeitungseinheit (84) und eine Informationsü-
bermittlungseinheit (86) umfasst, wobei das Zentralsys-
tem (80) nutzfahrzeugunabhängig positioniert ist, wobei
das Nutzfahrzeugsubsystem (10) eine Sendeeinheit

(12), eine Empfangseinheit (14), ein Verarbeitungssys-
tem (40) und ein Sensorsystem (20) umfasst, wobei das
Sensorsystem (20) dazu ausgelegt ist, zumindest einen
Messwert, insbesondere einen dynamischen Fahrzeug-
kennwert, zu erfassen und an das Verarbeitungssystem
(40) zu übermitteln, wobei die Sendeeinheit (12) und die
Empfangseinheit (14) dazu ausgelegt sind, Daten, ins-
besondere die Messwerte und/oder die dynamischen
Fahrzeugkennwerte, von dem Verarbeitungssystem (40)
an das Zentralsystem (80) zu übertragen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Nutzfahrzeugüberwa-
chungssystem, insbesondere für einen Nutzfahrzeugan-
hänger.
[0002] Aus dem Stand der Technik sind bereits Fahr-
zeugüberwachungssysteme bekannt, diese dienen da-
zu, den Zustand einzelner Komponenten des Fahrzeugs
zu überwachen. Beispielsweise kann ein solches Fahr-
zeugüberwachungssystem dazu genutzt werden, den
Zustand der Bremsbeläge zu überwachen. Die aus dem
Stand der Technik bekannten Systeme weisen dabei ei-
nige Nachteile auf. Beispielsweise kann es bei den aus
dem Stand der Technik bekannten Systemen passieren,
dass der Fahrer durch die bereitgestellten Informationen
abgelenkt wird und/oder dass der Fahrer wichtige Infor-
mationen des Fahrzeugüberwachungssystems ignoriert,
sodass die Ausfallzeiten des Nutzfahrzeugs durch das
Überwachungssystem zumindest nicht reduziert werden
können.
[0003] Es ist somit Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung ein Nutzfahrzeugüberwachungssystem bereitzu-
stellen, welches ein hohes Maß an Bedienungskomfort
aufweist und darüber hinaus auch die Ausfallzeiten des
Nutzfahrzeugs reduziert.
[0004] Diese Aufgabe wird mit einem Nutzfahrzeugü-
berwachungssystem gemäß dem Anspruch 1 gelöst.
Vorteilhafte Ausführungsformen ergeben sich aus den
Unteransprüchen, der Beschreibung und den Figuren.
[0005] Erfindungsgemäß umfasst ein Nutzfahrzeugü-
berwachungssystem, insbesondere Nutzfahrzeugan-
hängerüberwachungssystem, ein Nutzfahrzeugsubsys-
tem und ein Zentralsystem, wobei das Nutzfahrzeugs-
ubsystem auf und/oder an einem Teil eines Nutzfahr-
zeugs, insbesondere einem Nutzfahrzeuganhänger, an-
geordnet ist und/oder anordenbar ist, wobei das Zentral-
system eine Verarbeitungseinheit und eine Informations-
übermittlungseinheit umfasst, wobei das Zentralsystem
nutzfahrzeugunabhängig positioniert ist, wobei das Nutz-
fahrzeugsubsystem eine Sendeeinheit, eine Empfangs-
einheit, ein Verarbeitungssystem und ein Sensorsystem
umfasst, wobei das Sensorsystem dazu ausgelegt ist,
zumindest einen Messwert, insbesondere einen dynami-
schen Fahrzeugkennwert, zu erfassen und an das Ver-
arbeitungssystem zu übermitteln, wobei die Sendeein-
heit und die Empfangseinheit dazu ausgelegt sind, Da-
ten, insbesondere die Messwerte und/oder die dynami-
schen Fahrzeugkennwerte, von dem Verarbeitungssys-
tem an das Zentralsystem zu übertragen bzw. zu über-
mitteln. Das erfindungsgemäße Nutzfahrzeugüberwa-
chungssystem dient insbesondere dazu, ein oder eine
Vielzahl von auf dem Nutzfahrzeug vorhandenen Vor-
richtungen überwachen zu können. Als ein Nutzfahrzeug
im Sinne dieser Erfindung kann insbesondere ein stra-
ßentaugliches Fahrzeug angesehen werden, dessen
Gesamtgewicht insbesondere über 3,5 t bevorzugt über
7 t und besonders stark bevorzugt über 12 t liegt. Das
Nutzfahrzeugsubsystem des Nutzfahrzeugüberwa-

chungssystems ist bevorzugt zumindest an einem Teil
eines Nutzfahrzeugs, besonders stark bevorzugt voll-
ständig an einem Nutzfahrzeug, angeordnet, insbeson-
dere ist das Nutzfahrzeug dabei ein Nutzfahrzeuganhän-
ger. Das Nutzfahrzeugsubsystem weist dabei ein Sen-
sorsystem auf, welches dazu dient, Messwerte zu erfas-
sen. Diese Messwerte können insbesondere dynami-
sche Fahrzeugkennwerte sein. Dynamische Fahrzeug-
kennwerte sind dabei Werte, welche sich in Abhängigkeit
des Benutzungs- und/oder des Verschleiß- und/oder des
Fahrzustandes ändern, insbesondere kontinuierlich über
die Zeit. Beispielsweise können dynamische Fahrzeug-
kennwerte die Position des Nutzfahrzeugs, die Radla-
gertemperatur, der aktuelle Reifendruck, der
Verschleißzustand des Bremssystems und/oder dessen
Subkomponenten (Bremsscheibe, Bremstrommel
und/oder Bremsbeläge), die Geschwindigkeit und die
Beschleunigung des Nutzfahrzeugs, die Position von
möglichen Stützwinden an dem Nutzfahrzeug, die Be-
lastung der Achsen des Nutzfahrzeugs, der Druck in den
möglichen Luftfedern des Nutzfahrzeugs, ein Energie-
stand in einer Energiespeichervorrichtung (z.B. Druck-
lufttank und/oder Batterie), die Position der einzelnen
Achsen des Nutzfahrzeugs relativ zu einem Rahmen des
Nutzfahrzeugs (z.B. Liftachsen), der Füllstand von Vor-
ratsbehältern (z.B. Bremsflüssigkeitsausgleichsbehälter
und/oder Ölstand) und/oder der Bremsdruck sein. Zur
Bestimmung dieser Messwerte und/oder der dynami-
schen Fahrzeugkennwerte weist das Sensorsystem be-
vorzugt zumindest einen Sensor auf. Ein solcher Sensor
kann beispielsweise durch eine GPS-Einheit, einen Tem-
peraturfühler, einen Dehnungsmessstreifen, ein Piezo-
element, ein Drucksensor, ein Spannungsmessgerät
und/oder ein Stromstärkemessgerät gebildet sein. Der
von dem Sensorsystem erfasste Messwert kann, insbe-
sondere durch Leitung(en) und/oder durch Funküber-
mittlungseinheiten, an das Verarbeitungssystem inner-
halb des Nutzfahrzeugsubsystems übermittelt werden.
In anderen Worten ist das Sensorsystem insbesondere
mit dem Verarbeitungssystem informationstechnisch
verbunden. Das Verarbeitungssystem des Nutzfahr-
zeugsubsystems dient dazu, die Messwerte zu verarbei-
ten und/oder weiterzuleiten. Beispielsweise sind in dem
Verarbeitungssystem die zu einem Sensor und/oder der
Sensoreinheit gehörigen Kalibrierungsinformationen ge-
speichert und/oder abrufbar. In anderen Worten kann
das Verarbeitungssystem des Nutzfahrzeugsubsystems
dazu ausgelegt sein, das von dem Sensorsystem über-
mittelte Spannungssignal in einen "wirklich vorliegen-
den"/tatsächlichen Messwert umzurechnen. Beispiels-
weise dient das Verarbeitungssystem dazu, das von ei-
nem Temperaturfühler im Sensorsystem ermittelte
Spannungssignal in eine tatsächlich vorliegende Tem-
peratur umzurechnen. Das Verarbeitungssystem ist vor-
teilhafterweise informationstechnisch, beispielsweise
durch Kabel und/oder durch eine Funkverbindung mit der
Sendeeinheit und der Empfangseinheit des Nutzfahr-
zeugsubsystems verbunden, so dass das Verarbei-
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tungssystem Daten an die Sendeeinheit übermitteln
kann und/oder Daten von der Empfangseinheit empfan-
gen kann. In anderen Worten kann dies bedeuten, dass
das Verarbeitungssystem in der Lage ist, datentechnisch
mit der Sendeeinheit und der Empfangseinheit zu kom-
munizieren, insbesondere in der Art, dass die Messsig-
nale und/oder die dynamischen Fahrzeugkennwerte an
die Sendeeinheit übermittelt werden können. Die Sen-
deeinheit des Nutzfahrzeugsubsystems dient dazu, In-
formationen, insbesondere die Messwerte und/oder die
dynamischen Fahrzeugkennwerte, an ein anderes Sys-
tem, insbesondere das Zentralsystem, zu übermitteln.
Die Empfangseinheit hingegen dient dazu, Daten von
einem anderen System, insbesondere dem Zentralsys-
tem, zu empfangen. Das Zentralsystem des Nutzfahr-
zeugüberwachungssystems ist - im Gegensatz zum
Nutzfahrzeugsubsystem - nutzfahrzeugunabhängig po-
sitioniert. Unter nutzfahrzeugunabhängig positioniert
kann bevorzugt verstanden werden, dass sich dieses
nutzfahrzeugunabhängige System nicht mit dem Nutz-
fahrzeug mitbewegt. Insbesondere ist das Zentralsystem
ein zentrales und/oder dezentrales serverimplementier-
tes System, das ortsfest angeordnet sein kann. Bei-
spielsweise kann das Zentralsystem cloudbasiert sein.
Alternativ und/oder zusätzlich bevorzugt ist ein System
dann "nutzfahrzeugunabhängig positioniert", wenn es
sich auf keinem Fahrzeug, insbesondere keinem Nutz-
fahrzeug, befindet. Das Zentralsystem weist zumindest
eine Verarbeitungseinheit und eine Informationsüber-
mittlungseinheit auf. Die Informationsübermittlungsein-
heit dient insbesondere dazu, Daten von der Sendeein-
heit des Nutzfahrzeugsubsystems zu empfangen
und/oder Daten an die Empfangseinheit des Nutzfahr-
zeugsubsystems zu übertragen. Diese Datenübertra-
gung zwischen dem Zentralsystem und dem Nutzfahr-
zeugsubsystem erfolgt dabei insbesondere kabellos
und/oder kabelgebunden. Beispielsweise kann diese
Datenübertragung dabei unter der Ausnutzung von Sa-
tellitensystemen, WLAN, Mobilfunknetzen und/oder dem
Internet erfolgen. Neben der Informationsübermittlungs-
einheit umfasst das Zentralsystem auch eine Verarbei-
tungseinheit, welche unter anderem dazu dienen kann,
die von der Informationsübermittlungseinheit empfange-
nen Daten zu verarbeiten, zu speichern und/oder Daten
an die Informationsübermittlungseinheit zu übermitteln,
welche vorteilhafterweise vorher in der Verarbeitungs-
einheit gespeichert und/oder verarbeitet wurden. Bei-
spielsweise kann die Verarbeitungseinheit dabei Spei-
chermodule und/oder Recheneinheiten aufweisen, um
unter anderem die empfangenen Daten zu bearbeiten
und/oder Anweisungen an die Informationsübermitt-
lungseinheit zu erstellen. In anderen Worten kann dies
bedeuten, dass die Verarbeitungseinheit eine Rechen-
einheit ist, welche beispielsweise einen oder eine Viel-
zahl von CPUs, einen Speicher in Form von Arbeitsspei-
cher und/oder eines Massenspeichers (z.B. Festplatte)
aufweisen kann. Bevorzugt weist das Zentralsystem
auch noch einen Datenausgang auf, mittels welchem die

in dem Zentralsystem vorhandenen Daten, insbesonde-
re die in der Verarbeitungseinheit gespeicherten Daten,
an einen Benutzer übermittelt werden können und/oder
der Datenausgang ist dazu ausgelegt, gewisse Anwei-
sungen von einem Benutzer zu empfangen, um die Da-
ten an diesen weiterzuleiten, insbesondere ist der Da-
tenausgang ein Teil der Informationsübermittlungsein-
heit des Zentralsystems. Durch die zentrale Verarbei-
tungs- und Speichermöglichkeit der Messwerte des
Nutzfahrzeugs im Zentralsystem kann zum einen der Be-
dienungskomfort stark gesteigert werden und zum an-
deren können hierdurch die in dem Nutzfahrzeug ermit-
telten Daten für externe Benutzer bereitgestellt werden
und zusätzlich auch noch analysiert werden, um bei-
spielsweise den Wartungsbedarf und/oder die Möglich-
keit von zukünftigen Ausfällen von Komponenten des
Nutzfahrzeugs sicher vorhersagen zu können. Die Vor-
hersage von Ausfällen und/oder die Bestimmung des
Wartungszustands des Nutzfahrzeugs kann beispiels-
weise durch ein modellbasiertes Verfahren erfolgen
und/oder durch die Verwendung eines neuronalen Netz-
werkes. Somit weist das erfindungsgemäße Nutzfahr-
zeugüberwachungssystem ein hohes Maß an Bedie-
nungskomfort auf und darüber hinaus ist das Nutzfahr-
zeugüberwachungssystem auch in der Lage, die Ausfall-
zeiten des Nutzfahrzeugs zu reduzieren.
[0006] Bevorzugt ist das Sensorsystem dazu ausge-
legt, zumindest eine Vielzahl von Messwerten, insbeson-
dere dynamischen Fahrzeugkennwerten, zu erfassen.
Diese Erfassung einer Vielzahl von Messwerten weist
dabei unter anderem den Vorteil auf, dass hierdurch eine
deutlich höhere Überwachbarkeit des Nutzfahrzeugs er-
möglicht wird, da insbesondere durch die Korrelation von
verschiedenen Messwerten weitere Informationen über
den Betriebszustand des Nutzfahrzeugs gewonnen wer-
den können. Diese Vielzahl von Messwerten können ins-
besondere in einem parallelen Übermittlungsverfahren
und/oder einem sequenziellen Übermittlungsverfahren
durch die Sendeeinheit an die Informationsübermitt-
lungseinheit übertragen werden. Alternativ und/oder zu-
sätzlich bevorzugt werden die verschiedenen Messwerte
mit unterschiedlichen Abtastfrequenzen ermittelt, um so
die zu erfassende Datenmenge zu reduzieren. In ande-
ren Worten kann dies bedeuten, dass beispielsweise
Messwerte, wie die Frequenz einer Schwingung, mit ei-
ner höheren Abtastfrequenz erfasst werden, als bei-
spielsweise die in einem Radlager vorherrschende Tem-
peratur. Besonders bevorzugt ist es dabei, wenn das Ver-
arbeitungssystem des Nutzfahrzeugsubsystems konti-
nuierlich die erfassten Messdaten auf Anomalien über-
prüft, wie beispielsweise das Überschreiten eines maxi-
mal zulässigen Wertes. Das Resultat dieser "Anomalie-
Überwachung" wird bevorzugt in kurzen Zeitabständen
(hohe Frequenz), insbesondere spätestens alle 10 Se-
kunden, bestimmt und/oder an das Zentralsystem mittels
eines Kontrollbits und/oder eines -bytes übermittelt, wel-
ches angibt, ob eine Anomalie vorhanden ist und/oder
nicht. Hierdurch ist es möglich, mit einer besonders ge-
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ringen Datenmenge die wichtigsten Informationen be-
züglich des Nutzfahrzeugzustandes kontinuierlich zu
überwachen und/oder an das Zentralsystem unter der
Verwendung nur einer geringen Datenmenge zu über-
mitteln. Die Übermittlung der (tatsächlich) erfassten
Messwerte selbst (Rohdaten und/oder komprimierte
Rohdaten) kann dabei derart erfolgen, dass diese konti-
nuierlich an das Zentralsystem durch die Sendeeinheit
übermittelt werden und/oder diskontinuierlich, insbeson-
dere erst nach dem Empfang einer Aufforderung zum
Senden. Beispielsweise ist es auch denkbar, dass ge-
wisse Messwerte kontinuierlich und andere Messwerte
lediglich diskontinuierlich übertragen werden, um das zu
übermittelnde Datenvolumen möglichst gering zu halten
und so Kosten und Energie zu sparen. Besonders be-
vorzugt kann die Datenübertragung auch derart erfolgen,
dass die Messwerte dis- und/oder kontinuierlich übermit-
telt werden und dass verschiedene Sendekanäle, insbe-
sondere Trägerfrequenzen, für jeweils unterschiedliche
Messwerte verwendet werden. Hierdurch kann eine be-
sonders hohe Übertragungsrate sichergestellt werden.
[0007] Zweckmäßigerweise kodiert das Verarbei-
tungssystem die an die Sendereinheit übermittelten Da-
ten und/oder dekodiert das Verarbeitungssystem die von
der Empfangseinheit empfangenen Daten. Durch dieses
Kodieren und/oder Dekodieren kann eine besonders si-
chere Datenübertragung stattfinden. Alternativ und/oder
zusätzlich bevorzugt kann das Verarbeitungssystem die
an die Sendeeinheit übermittelten Daten komprimieren
und/oder die von der Empfangseinheit empfangenen Da-
ten dekomprimieren. Hierdurch kann zum einen der be-
nötigte Speicherplatz als auch die Übertragungszeit der
Daten verkürzt werden, so dass Zeit und Kosten gespart
werden können. Diese Kompression kann dabei sowohl
mittels verlustbehafteter Verfahren als auch mittels ver-
lustfreier Kompressionsverfahren erfolgen. Besonders
bevorzugt wird dabei das jeweilige Kompressionsverfah-
ren an die vorhandenen Messwerte angepasst. Beson-
ders bevorzugt werden dabei Messwerte, die im Fre-
quenzbereich von 20 Hz bis 10 kHz erfasst werden, ins-
besondere mittels eines MP3-Kodec komprimiert, um so
Speicherplatz und Sendezeit zu sparen.
[0008] Vorteilhafterweise sind in dem Verarbeitungs-
system statische Fahrzeugkennwerte gespeichert, wo-
bei das Nutzfahrzeugsubsystem die statischen Fahr-
zeugkennwerte an das Zentralsystem, insbesondere
nach dem Empfangen einer Aufforderung, übermittelt
und/oder dazu ausgelegt ist, zu übermitteln. Durch die
Speicherung und/oder die Bereitstellung der statischen
Fahrzeugkennwerte durch das Verarbeitungssystem ist
es möglich, dass das Nutzfahrzeugsubsystem auf einen
sehr umfänglichen Informationszustand des Nutzfahr-
zeugs zurückgreifen kann und/oder diesen übermitteln
kann. In anderen Worten ist in dem Verarbeitungssystem
eine Art digitaler Fahrzeugpass des Nutzfahrzeugs ge-
speichert. Diese statischen Fahrzeugkennwerte können
z.B. dazu dienen als Grundlage von "Grenzen" für die
Bestimmung von Anomalien und/oder von Mustern zu

dienen, z.B. der Vergleich zulässige Achslast zu tatsäch-
lich vorliegender Achslast. Statische Fahrzeugkennwer-
te sind insbesondere die Kennwerte des Nutzfahrzeugs,
auf welchem und/oder an welchem das Nutzfahrzeugs-
ubsystem angeordnet ist und welche sich nur über einen
langen Zeitraum verändern und/oder nicht von der Be-
nutzung und/oder dem Verschleiß und/oder dem Fahr-
zustand abhängig sind. Beispielsweise sind statische
Fahrzeugkennwerte das Kennzeichen des Nutzfahr-
zeugs, das Baujahr, die maximale (Achs-)Last, die Leis-
tung des Nutzfahrzeugs, die Länge des Nutzfahrzeugs,
die Höhe des Nutzfahrzeugs, die Breite des Nutzfahr-
zeugs, die Anzahl der Achsen, der Termin der nächsten
und/oder der letzten Wartung, der letzte und/oder der
nächste Termin für die Hauptuntersuchung und/oder die
Art der verbauten Bremsen und/oder die Anzahl und/oder
die Art der von dem Sensorsystem erfassten Messwerte.
Durch dieses Vereinen der Messwerte, insbesondere der
dynamischen Fahrzeugkennwerte, und der statischen
Fahrzeugkennwerte ist es somit möglich, eine sehr um-
fassende Überwachung des Nutzfahrzeugs, insbeson-
dere bereits auf dem Nutzfahrzeug/Nutzfahrzeugsub-
system, zu liefern bzw. zu erreichen. Alternativ oder zu-
sätzlich bevorzugt können die statischen Fahrzeugkenn-
werte auch in dem Zentralsystem, insbesondere der Ver-
arbeitungseinheit, gespeichert sein. Hierdurch kann die
an dem Nutzfahrzeugsubsystem vorhandene Daten-
menge reduziert werden, so dass insbesondere ein Ver-
arbeitungssystem im Nutzfahrzeugsubsystem Anwen-
dung finden kann, welche einen geringeren Speicher auf-
weisen muss, so dass Kosten gespart werden können.
[0009] Bevorzugt weist das Sensorsystem eine Viel-
zahl von Sensoren auf, wobei die Sensoren jeweils zu-
mindest einen dynamischen Fahrzeugkennwert erfas-
sen. Hierdurch kann eine besonders umfassende Über-
wachung des Nutzfahrzeugs erfolgen, denn insbeson-
dere können die verschiedenen dynamischen Fahrzeug-
kennwerte dazu genutzt werden, eine Fehlfunktion zu
erkennen und/oder dazu genutzt werden, den Ausfall von
Komponenten frühzeitig(-er) zu erkennen. Zusätzlich
bietet diese Vielzahl von erfassten Messdaten auch noch
den Vorteil, dass durch die Verknüpfung und/oder die
Korrelation von mehreren dynamischen Fahrzeugkenn-
werten auch auf weitere, beispielsweise nicht messbare,
Größen rückgeschlossen werden kann.
[0010] Bevorzugt überträgt das Zentralsystem über die
Informationsübermittlungseinheit Daten von und/oder an
zumindest eine Informationsdarstellungseinheit
und/oder ist dazu ausgelegt, Daten von und/oder an zu-
mindest eine Informationsdarstellungseinheit zu übertra-
gen. Die Informationsdarstellungseinheit kann beispiels-
weise ein Teil des Nutzfahrzeugs, des Zentralsystems
und/oder ein von diesem System unabhängiges System
sein. Beispielsweise kann die Informationsdarstellungs-
einheit ein Computersystem mit einer Darstellungsein-
heit, insbesondere ein Bildschirm, sein, welche zum Bei-
spiel in der Spedition oder einer Flottenmanagementein-
richtung angeordnet ist. Alternativ oder zusätzlich bevor-
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zugt kann die Informationsdarstellungseinheit auch zum
Beispiel ein Handy, ein Tablet und/oder ein sonstiger
Bildschirm sein, welcher die übermittelten Bilder darstel-
len kann. Durch die Übertragbarkeit von Daten zwischen
dem Zentralsystem und der Informationsdarstellungs-
einheit können die in dem Zentralsystem vorhandenen
Daten für einen Benutzer in einfacher Weise dargestellt
werden. Dieser Benutzer kann dabei beispielsweise der
Fahrer des Nutzfahrzeugs und/oder der Spediteur des
Nutzfahrzeugs und/oder ein Flottenmanager sein. Die
von dem Zentralsystem an die Informationsdarstellungs-
einheit übermittelten Daten können dabei Informationen
sein, welche die dynamischen und/oder die statischen
Fahrzeugkennwerte und/oder den Gesamtzustand des
Nutzfahrzeugs widergeben. Durch die Informationsdar-
stellungseinheit ist es daher in anderen Worten für einen
Benutzer in einfacher Weise möglich, den momentan
vorliegenden Zustand des Nutzfahrzeugs zu überwa-
chen und/oder zu erkennen. Besonders bevorzugt ist das
Zentralsystem derart ausgelegt bzw. ausgebildet, dass
dieses über die Informationsübermittlungseinheit Daten
von und/oder an eine Vielzahl von Informationsdarstel-
lungseinheiten übertragen kann. Die Übertragung zwi-
schen der Informationsübermittlungseinheit und der/den
Informationsdarstellungseinheit(en) erfolgt dabei bevor-
zugt verschlüsselt und/oder komprimiert.
[0011] Zweckmäßigerweise ist die Verarbeitungsein-
heit unter anderem dazu ausgelegt, Muster und/oder
Anomalien in den empfangenden Daten zu erkennen,
wobei die Verarbeitungseinheit dazu ausgelegt ist, beim
Vorliegen eines solchen Musters und/oder einer solchen
Anomalie in den empfangenen Daten an die Informati-
onsübermittlungseinheit ein Handlungsempfehlungssig-
nal zu übermitteln, wobei die Informationsübermittlungs-
einheit das Handlungsempfehlungssignal an das Nutz-
fahrzeugsubsystem und/oder an die Informationsdar-
stellungseinheit überträgt. Unter "empfangene Daten"
sind dabei insbesondere die Daten zu verstehen, welche
das Zentralsystem von dem Nutzfahrzeugsubsystem
empfängt. In anderen Worten sind unter Daten in diesem
Zusammenhang insbesondere die Messwerte, die dyna-
mischen Fahrzeugkennwerte und/oder die statischen
Fahrzeugkennwerte des Nutzfahrzeugs zu verstehen.
Die in den Daten, insbesondere Messdaten, zu erken-
nenden Muster und/oder Anomalien können dabei bei-
spielsweise durch das Überschreiten eines Maximal-
werts und/oder eines Minimalwerts der Daten und/oder
einer Ableitung der Daten sein. Diese Mustererkennung
der Verarbeitungseinheit kann dabei sowohl durch den
Einsatz eines deterministischen Systems, wie beispiels-
weise einem modellbasierten System, erfolgen und/oder
zusätzlich bevorzugt kann die Mustererkennung auch
mittels eines neuronalen Netzes erfolgen. Sollten diese
Mustererkennungssysteme ein gewisses Muster oder ei-
ne Anomalie in den Daten erkennen, so kann die Verar-
beitungseinheit auf Basis des erkannten Musters
und/oder der erkannten Anomalie eine gewisse Hand-
lungsempfehlung bestimmen und ein dieser Handlungs-

empfehlung entsprechendes Handlungsempfehlungssi-
gnal an die Informationsübermittlungseinheit übertra-
gen. In anderen Worten kann dies bedeuten, dass das
Handlungsempfehlungssignal der in der Verarbeitungs-
einheit bestimmten Handlungsempfehlung entspricht
und/oder diese repräsentiert. Über die Informationsüber-
mittlungseinheit kann dieses Handlungsempfehlungssi-
gnal an das Nutzfahrzeugsubsystem und/oder an die In-
formationsdarstellungseinheit übertragen werden. Das
Handlungsempfehlungssignal kann dabei beispielswei-
se die Handlungsempfehlung repräsentieren, dass das
Nutzfahrzeug gewartet werden sollte, dass das Nutzfahr-
zeug in eine Werkstatt gebracht werden soll und/oder
dass das Nutzfahrzeug sofort stehenbleiben soll. Durch
die Übermittlung des Handlungsempfehlungssignal an
das Nutzfahrzeugsubsystem und/oder an die Informati-
onsdarstellungseinheit kann in einfacher und effektiver
Weise der Benutzer informiert werden und/oder durch
den Eingriff des Nutzfahrzeugsubsystems auf Kompo-
nenten des Nutzfahrzeugs direkt die von dem Zentral-
system bestimmte Handlungsempfehlung umgesetzt
werden.
[0012] Vorteilhafterweise weist das Nutzfahrzeugü-
berwachungssystem, insbesondere das Nutzfahrzeugs-
ubsystem und/oder das Zentralsystem, eine Software-
und/oder eine Hardwareschnittstelle, insbesondere für
einen Drittanbieter, auf. In anderen Worten kann das
Nutzfahrzeugüberwachungssystem derart beschaffen
sein, dass dieses eine Hardware- und/oder eine Soft-
wareschnittstelle, insbesondere für Drittanbieter, auf-
weist, so dass das Nutzfahrzeugüberwachungssystem
auch für zukünftige Erweiterungen gerüstet ist. Daher
kann durch das Vorsehen dieser Hardware und/oder
durch die Softwareschnittstelle das Nutzfahrzeugüber-
wachungssystem in einfacher Weise erweitert werden,
so dass das Nutzfahrzeugüberwachungssystem insbe-
sondere an zukünftige (möglicherweise bis jetzt unbe-
kannte) Situationen angepasst werden kann. Beispiels-
weise kann eine solche Hardwareschnittstelle ein Ste-
cker- und/oder ein Steckersystem für weitere Sensoren
und/oder Verarbeitungseinheiten und/oder Verarbei-
tungssysteme und/oder Sensorsysteme und/oder Sen-
de- und Empfangseinheiten sein. Die Softwareschnitt-
stelle kann insbesondere derart implementiert sein, dass
diese objektorientiert implementiert ist, so dass durch die
Ausnutzung von Klassenstrukturen ein hohes Maß an
Adaptierbarkeit der Softwareschnittstelle erreicht wird.
[0013] Vorteilhafterweise weist das Nutzfahrzeugsub-
system eine Schnittstelle für weitere Sensorsysteme
und/oder Sensoren, insbesondere einen Stecker
und/oder eine Steckerdose, auf. Hierdurch kann das
Nutzfahrzeugüberwachungssystem in einfacher Weise
durch weitere Sensoren und/oder Sensorsysteme erwei-
tert werden, um so die bereitgestellten Informationen und
damit auch die Überwachung des Nutzfahrzeugs zu er-
weitern. Insbesondere sind diese Stecker und/oder Ste-
ckerdosen des Nutzfahrzeugsubsystems, des Sensor-
systems und/oder der Sensoren dabei derart ausgelegt,
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dass diese Stecker sowohl die Informationsübermittlung
übernehmen als auch die Energieversorgung der Sen-
sorsysteme und/oder der Sensoren.
[0014] Bevorzugt werden Teile des Nutzfahrzeugüber-
wachungssystems, insbesondere das Nutzfahrzeugsub-
system und/oder ein Sensorsystem und/oder ein Sensor,
von einem anderen Hersteller und/oder einem anderen
Anbieter als der des Nutzfahrzeugs und/oder des/eines
anderen Teils des Nutzfahrzeugsubsystems, hergestellt
und/oder vertrieben. In anderen Worten kann dies be-
deuten, dass das Nutzfahrzeugüberwachungssystem
nicht nur von dessen Hersteller, wie beispielsweise SAF
Holland ®, genutzt werden kann, sondern dass auch an-
dere Anbieter von Nutzfahrzeugen und/oder Teilen von
Nutzfahrzeugen und/oder Sensorsystemen und/oder
Sensoren Teile des Nutzfahrzeugüberwachungssys-
tems herstellen und/oder vertreiben können, so dass ein
besonders hohes Maß an Adaptionsfähigkeit des Nutz-
fahrzeugüberwachungssystems und somit auch der
Nutzfahrzeugüberwachung realisiert werden kann.
[0015] Ein weiterer Aspekt der Erfindung kann auch
ein Verfahren zum überwachen eines Nutzfahrzeugs,
insbesondere eines Nutzfahrzeuganhängers, betreffen.
Vorteilhafterweise macht dieses Verfahren dabei Ge-
brauch von einem - vorgehend beschriebenen - Nutz-
fahrzeugüberwachungssystem und/oder weist dabei zu-
mindest einen der vorgehend - in Zusammenhang mit
dem Nutzfahrzeugüberwachungssystem - beschriebe-
nen Verfahrensschritte auf.
[0016] Weitere Vorteile und Merkmale der vorliegen-
den Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung mit Bezug auf die Figur. Einzelne Merkmale
der dargestellten Ausführungsform können dabei auch
in anderen Ausführungsformen eingesetzt werden, so-
fern dies nicht ausdrücklich ausgeschlossen wurde.
[0017] Es zeigt:

Fig. 1 eine schematische Ansicht eines Nutzfahrzeu-
güberwachungssystems.

[0018] In der Figur 1 ist ein Nutzfahrzeugüberwa-
chungssystem 1 gezeigt. Das Nutzfahrzeugüberwa-
chungssystem 1 dient dabei dazu, das Nutzfahrzeug 2
zu überwachen. In der in der Figur 1 dargestellten Aus-
führungsform dient das Nutzfahrzeugüberwachungssys-
tem 1 dazu, den Nutzfahrzeuganhänger 2 zu überwa-
chen. Das Nutzfahrzeugüberwachungssystem 1 verfügt
dabei über ein Nutzfahrzeugsubsystem 10 und ein Zen-
tralsystem 80.
[0019] In dem Nutzfahrzeugsubsystem 10 befindet
sich zumindest ein Verarbeitungssystem 40, eine Sen-
deeinheit 12, eine Empfangseinheit 14 und ein Sensor-
system 20.
[0020] Das Sensorsystem 20 weist in der in der Figur
1 dargestellten Ausführungsform zwei Sensoren 16 auf,
welche dazu dienen, die Radlagertemperatur sowie die
Schwingung der Achse und die Achslast des Nutzfahr-
zeuganhängers 2 zu bestimmen. Das Sensorsystem 20

kann die von ihm ermittelten Sensorwerte bzw. Messda-
ten leitungsgebunden und/oder leitungsfrei, beispiels-
weise durch Funkwellen, an das Verarbeitungssystem
40 des Nutzfahrzeugsubsystems 10 übermitteln. Das
Verarbeitungssystem 40 kann beispielsweise die Daten
verarbeiten, speichern und/oder an die Sendeeinheit 12
übermitteln, welche die Daten versendet, insbesondere
an die Informationsübermittlungseinheit 86 des Zentral-
systems 80.
[0021] Das Zentralsystem 80 verfügt nicht nur übe rei-
ne Informationsübermittlungseinheit 86, sondern zumin-
dest auch noch über eine Verarbeitungseinheit 84. Die
von der Informationsübermittlungseinheit 86 empfange-
nen Daten, insbesondere Messwerte und/oder Daten der
Sendeeinheit 12, können in dem Zentralsystem 80 an
die Verarbeitungseinheit 84 weitergeleitet werden und
dort insbesondere gespeichert, verarbeitet und/oder in-
terpretiert werden. Insbesondere ist in der Verarbei-
tungseinheit 84 eine Mustererkennung und/oder eine
Anomalieerkennung implementiert, welche unter ande-
rem dazu dienen kann, gewisse Anomalien festzustellen,
um so unteranderen den momentan vorliegenden Nutz-
fahrzeugzustand bestimmen und/oder ableiten zu kön-
nen. Durch die Informationsübermittlungseinheit 86 kön-
nen die in dem Verarbeitungssystem 84 vorhandenen
Daten an die Informationsdarstellungseinheiten 100
übermittelt werden. Bei den in der Figur 1 dargestellten
Ausführungsformen sind die Informationsübermittlungs-
einheiten 100 zum einen ein Bildschirm im Zugfahrzeug
2 und zum anderen ein Flottenmanagementsystem 100.
[0022] Alternativ oder zusätzlich bevorzugt können die
Informationen aus der Informationsübermittlungseinheit
86 auch an die Empfangseinheit 14 des Nutzfahrzeugs-
ubsystems 10 übertragen werden und dort innerhalb des
Nutzfahrzeugsubsystems 10 kabelgebunden und/oder
kabelungebunden an das Verarbeitungssystem 40 für ei-
ne weitere Verarbeitung weitergeleitet werden.

Bezugszeichenliste:

[0023]

1 - Nutzfahrzeugüberwachungssystem

2 - Nutzfahrzeug

10 - Nutzfahrzeugsubsystem

12 - Sendeeinheit

14 - Empfangseinheit

16 - Sensor

20 - Sensorsystem

40 - Verarbeitungssystem
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80 - Zentralsystem

84 - Verarbeitungseinheit

86 - Informationsübermittlungseinheit

100 - Informationsdarstellungseinheit

Patentansprüche

1. Nutzfahrzeugüberwachungssystem (1), insbeson-
dere Nutzfahrzeuganhängerüberwachungssystem,
umfassend ein Nutzfahrzeugsubsystem (10) und ein
Zentralsystem (80),
wobei das Nutzfahrzeugsubsystem (10) auf/an ei-
nem Teil eines Nutzfahrzeugs (2), insbesondere ei-
nem Nutzfahrzeuganhänger, angeordnet ist
und/oder anordenbar ist,
wobei das Zentralsystem (80) eine Verarbeitungs-
einheit (84) und eine Informationsübermittlungsein-
heit (86) umfasst,
wobei das Zentralsystem (80) nutzfahrzeugunab-
hängig positioniert ist,
wobei das Nutzfahrzeugsubsystem (10) eine Sen-
deeinheit (12), eine Empfangseinheit (14), ein Ver-
arbeitungssystem (40) und ein Sensorsystem (20)
umfasst,
wobei das Sensorsystem (20) dazu ausgelegt ist,
zumindest einen Messwert, insbesondere einen dy-
namischen Fahrzeugkennwert, zu erfassen und an
das Verarbeitungssystem (40) zu übermitteln,
wobei die Sendeeinheit (12) und die Empfangsein-
heit (14) dazu ausgelegt sind, Daten, insbesondere
die Messwerte und/oder die dynamischen Fahr-
zeugkennwerte, von dem Verarbeitungssystem (40)
an das Zentralsystem (80) zu übertragen.

2. Nutzfahrzeugüberwachungssystem (1) gemäß An-
spruch 1,
wobei das Sensorsystem (20) dazu ausgelegt ist,
zumindest eine Vielzahl von Messwerten, insbeson-
dere dynamischen Fahrzeugkennwerten, zu erfas-
sen.

3. Nutzfahrzeugüberwachungssystem (1) gemäß ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei das Verarbeitungssystem (40) die an die Sen-
deeinheit (12) übermittelten Daten kodiert und/oder
die von der Empfangseinheit (14) empfangenen Da-
ten dekodiert.

4. Nutzfahrzeugüberwachungssystem (1) gemäß ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei in dem Verarbeitungssystem (40) statische
Fahrzeugkennwerte gespeichert sind,
wobei das Nutzfahrzeugsubsystem (10) die stati-
schen Fahrzeugkennwerte an das Zentralsystem

(80), insbesondere nach dem Empfangen einer Auf-
forderung, übermittelt und/oder überträgt.

5. Nutzfahrzeugüberwachungssystem (1) gemäß ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei das Sensorsystem (20) eine Vielzahl von Sen-
soren (16) aufweist,
wobei die Sensoren (16) jeweils zumindest einen dy-
namischen Fahrzeugkennwerten erfassen.

6. Nutzfahrzeugüberwachungssystem (1) gemäß ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei das Zentralsystem (80) über die Informations-
übermittlungseinheit (86) Daten von und/oder an zu-
mindest eine Informationsdarstellungseinheit (100)
überträgt und/oder dazu ausgelegt ist, zu übertra-
gen.

7. Nutzfahrzeugüberwachungssystem (1) gemäß ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei die Verarbeitungseinheit (84) dazu ausgelegt
ist, Muster in den empfangenen Daten zu erkennen,
wobei die Verarbeitungseinheit (84) dazu ausgelegt
ist, beim Vorliegen eines solchen Munsters in den
empfangenen Daten an die Informationsübermitt-
lungseinheit (86) ein Handlungsempfehlungssignal
zu übermitteln,
wobei die Informationsübermittlungseinheit (86) das
Handlungsempfehlungssignal an das Nutzfahrzeug-
subsystem (10) und/oder an die Informationsdarstel-
lungseinheit (100) überträgt.

8. Nutzfahrzeugüberwachungssystem (1) gemäß ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei das Nutzfahrzeugüberwachungssystem (1),
insbesondere das Nutzfahrzeugsubsystem (10)
und/oder das Zentralsystem (80), eine Software
und/oder eine Hardwareschnittstelle, insbesondere
für einen Drittanbieter, aufweist.

9. Nutzfahrzeugüberwachungssystem (1) gemäß ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei das Nutzfahrzeugsubsystem (10) eine
Schnittstelle für weitere Sensorsysteme (20)
und/oder Sensoren (16), insbesondere einen Ste-
cker und/oder eine Steckerdose, aufweist.

10. Nutzfahrzeugüberwachungssystem (1) gemäß ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei Teile des Nutzfahrzeugüberwachungssystem
(1), insbesondere das Nutzfahrzeugsubsystem (10)
und/oder ein Sensorsystem (20) und/oder ein Sen-
sor (16), von einem anderen Hersteller und/oder ei-
nem anderen Anbieter als der des Nutzfahrzeugs
und/oder des anderen Teils des Nutzfahrzeugsub-
systems hergestellt und/oder vertrieben werden.
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